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RECHTSGRUNDLAGEN 
Das Baugesetzbuch (BauGB, i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017, zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023), die Baunutzungsverordnung 
(BauNVO, i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017, zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 3. Juli 2023), die Planzeichenverordnung (PlanZV, i.d.F. der Bekannt-
machung vom 18.12.1990, geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.6.2021) und 
die Hessische Bauordnung (HBO, vom 28.05.2018). 
 
1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN GEM. BAUGB U. BAUNVO 
 

In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt: 
 
1.1 Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) 
1.1.1 Die gem. § 9 Abs. 5 BauGB festgesetzte „Fläche für den Gemeinbedarf – Feu-

erwehr“ dient der Unterbringung der Gebäude und aller notwendigen Nebenan-
lagen, Erschließungsflächen, Freiflächen und Stellplätze für die Freiwillige Feu-
erwehr. 

1.1.2 Die gem. § 9 Abs. 5 BauGB festgesetzte „Fläche für den Gemeinbedarf – Ret-
tungswache“ dient der Unterbringung der Gebäude und aller notwendigen Ne-
benanlagen, Erschließungsflächen, Freiflächen und Stellplätze für den Johan-
niter-Unfall-Hilfe e.V. 

 
1.2 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie 

Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen sowie sonstige Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 i.V.m. Nr. 25 BauGB) 

1.2.1 Alle Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern sind mit standortheimischen 
Laubgehölzen vorzunehmen. Hierzu zählen insbesondere die in der nachfol-
genden beispielhaften Pflanzliste aufgeführten Arten. 

 
1.2.2 Die nicht von baulichen Anlagen sowie von befestigten Bewegungsflächen (z.B. 

Zufahrt, Stellplatz- und Wegeflächen) überdeckten Grundstücksflächen sind als 
Grünflächen anzulegen (Ansaat mit "Regelsaatgut-Mischung-Kräuterrasen") 
und ohne Anwendung von Pestiziden und Düngemitteln zu pflegen. 
Die Flächen sind zu mindestens 30 % durch Bäume und Sträucher zu gliedern. 
Nördlich des Gebäudes sind dabei mind. zwei großkronige Bäume zu pflanzen. 
(Ausführungshinweise zu Pflanzabständen: großkronige Bäume: 8 – 10 m, 
klein- bis mittelkronige Bäume: 6 – 8 m, Sträucher: 1 – 2 m) 

 
1.2.3 Standortheimische Laubgehölze sind dauerhaft zu erhalten, abgängige sind 

durch Neuanpflanzungen gleichwertiger Pflanzen im Geltungsbereich zu erset-
zen. 
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1.2.4 Stellplatz- und Fußwegeflächen sind, soweit wasserrechtliche Belange nicht 
entgegenstehen, wasserdurchlässig zu befestigen (z.B. weitfugiges Pflaster, 
Rasengittersteine, wassergebundene Wegedecke, Schotterrasen). 

 
1.2.5 Einfriedungen sind so zu gestalten, dass die Wanderungsbewegungen von 

Kleintieren bis Igelgröße nicht behindert werden (Holzzäune, weitmaschige 
Drahtzäune). Mauern und Mauersockel sind nicht zulässig, mit Ausnahme von 
Trockenmauern aus örtlichem Gestein (z.B. Basalt, Sandstein, u.a.). 

 
1.2.6 Die gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB festgesetzte Fläche ist zu einer Streuobst-

wiese zu entwickeln: 
• Grünlandeinsaat (standortgerechte kräuterreiche Mähwiesenmischung 

aus dem Ursprungsgebiet "Westhessisches Bergland") und extensive 
Heuwiesenpflege (max. zweischürige Mahd im Wiesenhochstand, 
Pflege ohne Düngemittel/ Pestiziden) sowie 

• Anpflanzung standortheimischer, hochstämmiger Obstbäume im Ab-
stand von 8 m. 

Hinweis: Keine Gehölzpflanzungen im Leitungsschutzstreifen! 
 
1.3 Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 
1.3.1 Das in der Planzeichnung dargestellte Geh-, Fahr- und Leitungsrecht besteht 

zugunsten des Zweckverbands Mittelhessischer Wasserwerke und bezieht sich 
auf erdgleiches und unterirdisches Niveau. 

 
1.4 Förderung der Sonnenenergienutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB) 
1.4.1 Innerhalb der festgesetzten Flächen für den Gemeinbedarf sind bei der Errich-

tung von Gebäuden bauliche und sonstige technische Maßnahmen zur aktiven 
Nutzung der solaren Strahlungsenergie auf mindestens 30% der Dachflächen 
vorzusehen. 

 
1.5 Behandlung von Niederschlagswasser 

(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 37 Abs. 4 HWG) 
1.5.1 Zur Schonung des Wasserhaushaltes und zur Entlastung der kommunalen Ab-

wasseranlagen ist das auf unbegrünten Dachflächen anfallende Niederschlags-
wasser in Zisternen (der Anteil des Rückhaltevolumens beträgt mind. 25 l/qm 
überdachter Grundfläche) aufzufangen. Das gesammelte Niederschlagswasser 
ist gem. § 37 Abs. 4 HWG zu verwerten bzw. zu versickern sofern keine was-
serwirtschaftlichen oder gesundheitlichen Belange entgegenstehen. Über-
schüssiges Wasser ist verzögert dem nächstgelegenen Vorfluter oder dem öf-
fentlichen Regenwasserkanal zuzuführen. 
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2. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
(§ 91 HBO i.V. mit § 9 (4) BauGB) 

2.1 Dachgestaltung 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind Dächer mit einer Dachneigung 
≤ 10° zulässig. 

 
 
3. HINWEISE, NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 
 

3.1 Bodendenkmäler 
Bei Erdarbeiten erkennbare Bodendenkmäler bzw. archäologische Funde sind 
gem. § 20 Hessischem Denkmalschutzgesetz (HDSchG) unverzüglich dem 
Landesamt für Denkmalpflege, Archäologische Denkmalpflege oder der Unte-
ren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. 

 
3.2 Altlasten, Bodenkontaminationen 

Altlasten oder Ablagerungen sowie andere Bodenkontaminationen sind nach 
derzeitigem Kenntnisstand im Plangebiet nicht bekannt und auch nicht zu ver-
muten. 
Werden im Rahmen der Baumaßnahmen, insbesondere bei Ausschachtmaß-
nahmen im Plangebiet dennoch Bodenkontaminationen oder sonstige Beein-
trächtigungen festgestellt, von denen eine Gefährdung für Mensch und Umwelt 
ausgehen können, ist umgehend die nach § 15 HAltBodSchG (Hessisches Alt-
lasten- und Bodenschutzgesetz) zuständige Bodenschutzbehörde zu benach-
richtigen. 

 
3.3 Bodenschutz 

Zum Schutz der Bodenfunktionen sind die Ausgleichsflächen vor Baubeginn 
auszuzäunen und vor jeglichen bodenbelastenden Beeinträchtigungen zu 
schützen. 
Darüber hinaus ist die frühzeitige Einrichtung einer bodenkundlichen Baubeglei-
tung empfohlen. 
Ausführungshinweise zum vorsorgenden Bodenschutz: 

• Vor Beginn von Baumaßnahmen sollte der Baugrund objektbezogen unter-
sucht und bewertet werden. Nach § 202 BauGB in Verbindung mit 
DIN 18915 ist der Oberboden (Mutterboden) bei Errichtung oder Änderung 
von baulichen Anlagen in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernich-
tung zu schützen. Er ist zu sichern und vordringlich im Plangebiet, erst nach-
rangig auch a.a.O., zur Wiederverwendung zu lagern und später fachgerecht 
wieder einzubauen. 

• Wo logistisch möglich sind Flächen vom Baustellenverkehr auszunehmen, 
z.B. durch Absperrung oder Einrichtung fester Baustraßen und Lagerflächen. 

• Die Belastung des Bodens hat in Abhängigkeit der Verdichtungsempfindlich-
keit (Feuchte) des Bodens, also witterungsbedingt, zu erfolgen. Ggf. kann 
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durch den Einsatz von Baggermatten/ breiten Rädern/ Kettenlaufwerken etc. 
die Befahrbarkeit des Bodens verbessert werden. 

• Von stark belasteten/ befahrenen Bereichen ist zuvor der Oberboden abzu-
tragen. 

• Beim Aushub von Baugruben ist Ober- und Unterboden separat auszu-
bauen, zu lagern und in der ursprünglichen Reihenfolge wieder einzubauen. 

• Die Höhe der Boden-Mieten darf 2 m bzw. 4 m (bei Ober- bzw. Unterboden) 
nicht übersteigen. 

• Die Bodenmieten dürfen nicht befahren werden und sind bei mehrmonatiger 
Standzeit gezielt zu begrünen. 

• Verdichteter Boden ist nach Abschluss der Bauarbeiten und vor Auftrag des 
Oberbodens und der Eingrünung zu lockern (Tiefenlockerung). Danach darf 
der Boden nicht mehr befahren werden. 

Weiterführende Infoblätter: 

• Boden - mehr als Baugrund; Bodenschutz für Bauausführende. 

• Boden - damit Ihr Garten funktioniert; Bodenschutz für Häuslebauer. 
Zu beachtende DIN-Vorschriften: 

• DIN 18915: Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten. 

• DIN 19639: Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben. 

• DIN 19731: Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bodenmaterial und Bag-
gergut. 

 
3.4 Vegetations- und Wurzelraumschutz 

Bei allen baulichen oder sonstigen Maßnahmen von denen Vegetationsflächen 
betroffen sein können (auch angrenzende Vegetationsbestände beachten), 
sind die DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflä-
chen bei Baumaßnahmen“ sowie das DVGW Regelwerk DWA-M 162 „Bäume, 
unterirdische Leitungen und Kanäle“ zu beachten. 
 

3.5 Schutz der Fernwasserleitung 
Im Norden verläuft eine Fernwasserleitung. Diese ist inkl. Schutzstreifen nach-
richtlich im Bebauungsplan dargestellt – die nachfolgend aufgeführten Schutz-
anforderungen sind, unter Bezugnahme auf Abschnitt 6 des DVGW-Arbeits-
blatts W 400-1 im erforderlichen Umfang zu beachten: 
"Im Bereich des 6,00 m breiten Schutzstreifens der Fernwasserleitung des 
Zweckverbands Mittelhessische Wasserwerke jeweils 3,00 m beiderseits der 
Rohrachse) dürfen für die Dauer des Bestehens der Leitung keine Bebauung, 
Lagerung, Errichtung von massiven Einfriedungen, kein Aufstellen von Masten 
oder sonstigen Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand oder den 
Betrieb der Leitung gefährden. 

Das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern innerhalb des Schutzstreifens ist 
nicht zulässig. Im Bereich des vorgenannten Schutzstreifens darf kein 
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Bodenabtrag oder Bodenauftrag ausgeführt werden. Geländeveränderungen 
sind nur mit Zustimmung des Leitungsbetreibers erlaubt." 

 
3.6 Schutz der wildlebenden Tier- und Pflanzenarten 

Zum Schutz von lichtempfindlichen Tier- und Pflanzenarten sowie Insekten re-
gelt der § 35 Hessisches Naturschutzgesetz (HeNatG) u.a. 
• Art, Umfang und Zulässigkeit von künstlichem Licht (§ 35 Abs. 1-7 

HeNatG), 
• Gestaltung der Straßenbegleitflächen (§ 35 Abs. 8 HeNatG) sowie 
• den Ausschluss von Schottergärten (§ 35 Abs. 9 HeNatG). 

Darüber hinaus ist Vegetation generell nicht zu beleuchten oder direkt anzu-
strahlen und Beleuchtungsanlagen sollten so gestaltet werden, dass durch die 
spektrale Zusammensetzung des Lichts (Wahl der Lichtfarbe) eine möglichst 
geringe Anlockwirkung entfaltet wird. 
Ebenfalls werden Regelungen zum "Artenschutz bei baulichen Anlagen, Ver-
meidung von Vogelschlag an Glasflächen" (§ 37 HeNatG) sowie innerhalb von 
Flächen, die für eine bauliche Nutzung zugelassen sind zur "Vorübergehenden 
Entnahme von Tieren, Natur auf Zeit" (§ 40 HeNatG) getroffen. 

 
3.7 Hellbezugswert der Oberflächen (Albedo-Effekt) 

Gebäudefassaden, Nebenanlagen, Stellplätze und befestigten Flächen sollten 
aus klimaökologischen Gründen möglichst in hellen Belägen/Farbtönen herge-
stellt werden und die Planungen/Ausführungen entsprechend den Albedo-Ef-
fekt der Materialien berücksichtigen. Es wird daher die Verwendung heller Be-
läge bzw. heller Farbtöne mit einem Hellbezugswert nicht kleiner als 70 für Ge-
bäudefassaden, Nebenanlagen, Stellplätze und befestigte Flächen empfohlen, 
um die Oberflächenerwärmung durch Sonneneinstrahlung im Vergleich zu 
dunklen Oberflächen, wie z.B. herkömmlicher Asphalt oder sonstige Materialien 
unterhalb eines Hellbezugswertes von 70, zu verringern. 

 
3.8 Schutz von Versorgungsleitungen 

Im Bereich von Ver- und Entsorgungsleitungen sind Pflanzmaßnahmen und 
Erdarbeiten nur in direkter Abstimmung mit dem Versorgungsträger durchzu-
führen. 

 
3.9 Trinkwasserschutzgebiet 

Die Marburger Landstraße befindet sich noch in der Zone IIIB des ansonsten 
angrenzenden Trinkwasserschutzgebietes Marburg-Wehrda (VO 18.05.71, 
StAnz. 71/27/1099, geändert durch VO 07.02.1974, StAnz. 13/74, S. 660). Die 
Vorgaben der zugehörigen Trinkwasserschutzgebietsverordnung sind zu be-
achten. 
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4. BEISPIELHAFTE PFLANZLISTE 

Hinweis: 
Ausbreitungsaggressive invasive Arten dürfen nicht angepflanzt werden. 

 
4.1 Obstgehölze 

Äpfel :  
Bismarckapfel Landsberger Renette 
Bittenfelder Sämling Muskatrenette 
Blenheimer Odenburger 
Bohnapfel Ontario 
Brauner Matapfel Orleans Renette 
Brettacher Rheinischer Bohnapfel 
Danziger Kantapfel Rheinischer Winterrambour 
Freiherr v. Berlepsch Roter von Booskop 
Gelber Edelapfel Rote Sternrenette 
Gelber Richard Schafsnase 
Gloster Schneeapfel 
Herrenapfel Schöne aus Nordhausen 
Hauxapfel Schöner von Booskop 
Jakob Lebel Winterrambour 
Kaiser Wilhelm Winterzitronenapfel 

 
4.2 Großkronige Bäume 

Acer platanoides -  Spitzahorn 
Carpinus betulus -  Hainbuche 
Fagus silvatica -  Rotbuche 
Quercus robur -  Stieleiche 

 

4.3 Mittel- und kleinkronige Bäume 
Alnus glutinosa -  Schwarzerle 
Betula pendula  -  Birke 
Carpinus betulus -  Hainbuche 
Prunus avium -  Vogelkirsche 
Salix caprea -  Salweide 
Sorbus aucuparia -  Eberesche 
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4.4 Sträucher 
Alnus frangula -  Faulbaum 
Berberis vulgaris -  Gemeiner Sauerdorn 
Cornus sanguinea -  Roter Hartriegel 
Corylus avellana -  Haselnuß 
Crataegus monogyna -  Eingriffeliger Weißdorn 
Crataegus oxyacantha -  Zweigriffeliger Weißdorn 
Euonymus europaeus -  Pfaffenhütchen 
Lonicera xylosteum -  Gemeine Heckenkirsche 
Mespilus germanica -  echte Mispel 
Prunus padus -  Traubenkirsche 
Rosa canina -  Hundsrose 
Sambucus nigra -  Schwarzer Holunder 
Sambucus racemosa -  Traubenholunder 
Viburnum opulus -  Gewöhnlicher Schneeball 
(weitere ungefüllte Rosen, nicht aber Kartoffelrose - Rosa rugosa) 

 
4.5 Kletterpflanzen 

Clematis vitalba -  Waldrebe 
Hedera helix -  Gemeiner Efeu 
Parthenocissus quinquefolia -  Wein 
Lonicera caprinifolia -  Geißschlinge 
Spalierobst, Kletterrosen, Zaunrübe, Wicken zur Bepflanzung von Einfriedungen. 

 
 


